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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2017 beriet der Ständerat als Erstrat die Umsetzung der
Pädophilen-Initiative. Schon in der Eintretensdebatte wurde verschiedentlich betont,
wie schwierig es sei, den Artikel 123c BV umzusetzen. Ständerat Jositsch (sp, ZH) sprach
gar von der „Quadratur des Kreises“ und beantragte Nichteintreten. Mit einer
Umsetzung „light“, also dem Versuch, den Konflikt mit den rechtsstaatlichen Prinzipien
und den Grundrechten so klein wie möglich zu halten, sende man ein gefährliches
Signal an die Stimmbevölkerung: Man könne jede Initiative, so radikal ihre Forderung
auch sei, bedenkenlos annehmen, um damit ein Zeichen zu setzen – das Parlament
würde das mit der Umsetzung dann schon regeln. Um diesem Argument Nachdruck zu
verleihen, nannte er das Beispiel der Volksinitiative zur Wiedereinführung der
Todesstrafe: „Wenn irgendwelche grauenhaften Taten passieren, werden die Leute bei
einer solchen Initiative Ja stimmen, weil sie sagen, man werde ja nicht gerade eine
Guillotine auf dem Bundesplatz aufstellen, nur weil sie der Initiative zugestimmt hätten
[...].“ Dieser Entwicklung müsse Einhalt geboten werden. Die Pädophilen-Initiative
könne nicht umgesetzt werden, ohne höherrangiges Recht zu verletzen, weshalb man
auf die Umsetzung besser ganz verzichten und nicht auf die Vorlage eintreten solle.
Auch Andrea Caroni (fdp, AR) zeigte Verständnis für das Dilemma seines Kollegen und
legte dar, dass es unmöglich sei, die Initiative wortgetreu umzusetzen und dabei die
Verhältnismässigkeit zu wahren – genauso unmöglich sei es aber, die Initiative „light“
umzusetzen und dabei die Glaubwürdigkeit vor der Stimmbevölkerung zu wahren.
Dennoch sei es Aufgabe des Parlamentes, den Verfassungsartikel auf generell-abstrakte
Weise zu konkretisieren und offenstehende Fragen zu beantworten. Es sei
staatspolitisch nicht vertretbar, diese „heisse Kartoffel“ einfach an die Gerichte
weiterzureichen. Den besten Ausweg sah Caroni darin, den Verfassungsartikel mit
einem „Minimum an Verhältnismässigkeit“ umzusetzen. Von der Debatte um die
Verhältnismässigkeit nichts wissen wollte hingegen SVP-Fraktionsangehöriger Thomas
Minder (parteilos, SH). „Man könnte meinen, die Verhältnismässigkeit [...] stehe über
allen anderen Normen der Verfassung“, kritisierte er und fügte an, indem das Volk die
Pädophilen-Initiative angenommen habe, habe es den entsprechenden
Verfassungsartikel eben als verhältnismässig beurteilt. Einige Parlamentarier schöben
das Verhältnismässigkeitsprinzip vor, um „politisch Unliebsames zu bekämpfen“,
wodurch die Verhältnismässigkeit ad absurdum geführt werde. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hielt dem entgegen, dass die Verhältnismässigkeit gemäss Artikel 5 BV ein
Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns sei, der bei jedem staatlichen Handeln beachtet
werden müsse und dem daher zu Recht eine gewisse Priorität eingeräumt werde. Mit 35
zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung trat die Ständekammer schliesslich auf die Vorlage
ein.

Die anschliessende Detailberatung verlief im Allgemeinen weniger kontrovers als es die
mit Leidenschaft geführte Eintretensdebatte hätte vermuten lassen. Auf keinen
Widerstand stiessen so etwa die Anträge der vorberatenden RK-SR, einerseits
Antragsdelikte und Übertretungen – es handelt sich im konkreten Fall um
Exhibitionismus, sexuelle Belästigung und Pornografie zum Eigenkonsum – aus der Liste
der Anlasstaten für ein zwingendes lebenslanges Tätigkeitsverbot zu streichen, und
andererseits nur zwischen zwei anstatt drei Typen von Tätigkeitsverboten zu
unterscheiden. Erstens solle ein lebenslanges Tätigkeitsverbot stets von Amtes wegen
und nicht auf Antrag verhängt werden und zweitens sei es nicht notwendig, für den
direkten Kontakt mit Patienten im Gesundheitsbereich und den sonstigen Kontakt mit
besonders schutzbedürftigen Erwachsenen verschiedene Tätigkeitsverbote vorzusehen,
da sich diese Bereiche ohnehin oft überschnitten. Es soll hingegen je ein separates
Tätigkeitsverbot für den Kontakt mit Minderjährigen und mit Erwachsenen geben,
abhängig davon, ob die Anlasstat an einer minderjährigen oder an einer volljährigen
Person begangen worden ist. Ebenfalls unbestritten war das Einfügen einer expliziten
Spezialausnahme für Fälle der einvernehmlichen Jugendliebe, um deutlich zu machen,
dass in diesen Fällen von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes abgesehen werden
muss.

Hauptstreitpunkte waren die Definition des Begriffs „Kinder“, der Anwendungsbereich
der Ausnahmebestimmung, die Möglichkeit zur Überprüfung eines angeordneten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2017
KARIN FRICK
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Tätigkeitsverbotes sowie die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft. Bei der Definition
des Begriffs „Kinder“ ging es um die Frage, ob alle an Minderjährigen begangenen
Anlasstaten – so der Vorschlag des Bundesrates – oder nur solche, die an unter 16-
Jährigen begangen worden sind – wie von der Kommission beantragt –, automatisch zu
einem Tätigkeitsverbot führen sollen. Mit deutlicher Mehrheit (38 zu 4 Stimmen) setzte
sich der Antrag der Kommission gegen jenen des Bundesrates durch, weil dieser der
Verhältnismässigkeit eher Rechnung trage und die viel diskutierten Fälle von
Jugendliebe von vornherein wenigstens teilweise entschärfe. Knapper fiel die
Entscheidung in der Frage aus, wie weit der richterliche Ermessensspielraum bei der
Anwendung der Ausnahmebestimmung sein soll. Während der Bundesrat Ausnahmen
nur in „besonders leichten Fällen“ vorgesehen hatte und darin von der
Kommissionsminderheit unterstützt wurde, wollte die Kommissionsmehrheit den
Verzicht auf ein Tätigkeitsverbot bereits in „leichten Fällen“ ermöglichen. Nachdem
Bundesrätin Sommaruga konstatiert hatte, die Differenz zwischen Mehrheits- und
Minderheitsantrag sei „nicht wahnsinnig gross“, folgte der Ständerat mit 22 zu 19
Stimmen bei einer Enthaltung dem Antrag seiner Kommissionsminderheit.
Mit härteren Bandagen gekämpft wurde um die vom Bundesrat vorgesehene
Möglichkeit, ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot unter bestimmten Bedingungen nach
10 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuheben. Nach Ansicht der
Kommissionsmehrheit entferne sich die Umsetzungsgesetzgebung damit zu weit vom
Inhalt der Initiative. Die Verhältnismässigkeit werde durch die Ausnahmebestimmung
sowie durch die Einschränkung der Anlasstaten ausreichend gewährleistet, erläuterte
Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI) den Mehrheitsantrag, welcher keine
Aufhebungsmöglichkeit für lebenslängliche Tätigkeitsverbote vorsah. Der Bundesrat und
die Kommissionsminderheit argumentierten hingegen, das Tätigkeitsverbot sei nicht
Teil der strafrechtlichen Sanktion, sondern eine zusätzliche Massnahme, um zukünftige
Taten zu vermeiden – ähnlich der lebenslänglichen Verwahrung. Es sei daher auch hier
geboten, die strafrechtliche Maxime zu befolgen, eine Massnahme nur so lange
aufrechtzuerhalten, als sie zur Sicherstellung ihres Zweckes notwendig sei, weshalb es
eine Überprüfungsmöglichkeit geben müsse. Die klare Mehrheit der Ständekammer liess
sich von diesem Einwand jedoch nicht überzeugen und stimmte mit 28 zu 14 Stimmen
bei einer Enthaltung für den Antrag der Kommissionsmehrheit.
Zum Schluss drehte sich die Diskussion um die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft im
Strafbefehlsverfahren. Während unbestritten war, dass ein Tätigkeitsverbot nur durch
ein Gericht ausgesprochen werden kann, blieb die Frage offen, ob der Verzicht auf die
Verhängung eines Tätigkeitsverbotes ebenfalls nur in einem Gerichtsverfahren oder
auch im Strafbefehlsverfahren durch die Staatsanwaltschaft erfolgen können soll. Die
Kommissionmehrheit wollte in der Strafprozessordnung ausdrücklich festschreiben,
dass die Härtefallklausel nur von einem Gericht angewandt werden kann – und bei
dieser Gelegenheit dieselbe Regelung auch für die Härtefallklausel in der
Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative festmachen. Die
Kommissionsminderheit kritisierte den fehlenden sachlichen Bezug und Bundesrätin
Sommaruga wies darauf hin, dass Strafbefehle nur in einfachen und klaren Fällen
erlassen werden dürfen – Voraussetzungen, die bei Fragen, ob auf die Anordnung eines
Tätigkeitsverbotes oder eines Landesverweises verzichtet werden kann, eher nicht
gegeben seien. Falls die Staatsanwaltschaft doch in einem sehr klaren Fall,
beispielsweise bei Jugendliebe, von der Verhängung eines Tätigkeitsverbotes absehe,
sollte das hingegen unproblematisch sein. Im Gegenteil wäre eine Überweisung an ein
Gericht in solchen Fällen unverhältnismässig aufwändig und kostspielig. Der Ständerat
folgte sodann mit 23 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen der Minderheit und dem
Bundesrat und verzichtete auf diese Anpassung der Strafprozessordnung.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 26 zu 12 Stimmen
bei vier Enthaltungen an. Die Gegenstimmen stammten hauptsächlich aus dem links-
grünen Lager, aber auch von Vertretern der SVP-Fraktion. 1
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Privatrecht

Erbberechtigte sollen nur noch sechs statt zwölf Monate Zeit haben, um sich nach der
Veröffentlichung des Erbenaufrufs zu melden. Aufgrund moderner
Kommunikationsmittel können mögliche Erben heute rascher gefunden werden. Die
Rechtskommissionen beider Räte (RK-NR und RK-SR) gaben einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2013
NADJA ACKERMANN

In der Wintersession 2015 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) zum Erbenaufruf um zwei Jahre bis zur
Wintersession 2017. Er folgte damit dem einstimmigen Antrag seiner
Rechtskommission, die zuerst die vom Bundesrat bereits angestossene
Erbrechtsrevision abwarten wollte, bevor über Abschreibung oder Weiterverfolgung der
parlamentarischen Initiative entschieden werden sollte. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Mit derselben Begründung wie zwei Jahre zuvor verlängerte der Ständerat in der
Wintersession 2017 die Frist für die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) zum
Erbenaufruf erneut um zwei Jahre. Seine Rechtskommission hatte erwartet, dass der
Bundesrat den Entwurf zur Erbrechtsrevision in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorlegen
werde. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Zu einer ersten Klärung der Situation trugen die Parlamentswahlen bei. So zogen die
Grünen aufgrund der Niederlage bei den Parlamentswahlen ihren Anspruch auf einen
Bundesratssitz zurück und traten nicht bei den Erneuerungswahlen an, obwohl sie noch
vor den Wahlen einen Regierungssitz für sich reklamiert hatten. Sie hatten dabei nicht
nur mit ihrer Wählerstärke sondern auch mit der wachsenden Bedeutung und
Berücksichtigung der Umweltpolitik argumentiert und eine Liste mit möglichen
Kandidierenden (darunter die Regierungsräte Bernhard Pulver (BE) und Guy Morin (BS),
der Genfer Ständerat Robert Cramer oder die Zürcher Stadträtin Ruth Genner) ins
Gespräch gebracht. Die BDP hingegen sah dank ihres Erfolges bei den Wahlen keinen
Anlass, ihre Bundesrätin zurückzuziehen. Eveline Widmer-Schlumpf gab Ende Oktober
denn auch definitiv bekannt, sich für die Wiederwahl bereitzustellen. Die SVP ihrerseits,
die bei den Wahlen Sitze einbüssen musste, schloss vorerst eine Kampfkandidatur
gegen die FDP aus.

Die SP brachte mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Micheline Calmy-Rey früh in
Stellung und nutzte die Auswahlprozedur geschickt für zusätzliche
Medienaufmerksamkeit im Wahlkampf. Die Partei bekräftigte, dass nur Kandidierende
aus der lateinischen Schweiz in Frage kämen. Als Topfavoriten galten der Waadtländer
Staatsrat Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Kandidaturen
reichten zudem Nationalrat Stéphane Rossini (VS) und die Tessiner Nationalrätin Marina
Carobbio ein. Die SP-Fraktion präsentierte Ende November mit Alain Berset und Pierre-
Yves Maillard ein Zweierticket. Die Nichtnomination von Marina Carobbio stiess
insbesondere in der Südschweiz auf Enttäuschung, bedeutete dies doch, dass das
Tessin seit 1996 (Rücktritt von Flavio Cotti) weiter auf eine Vertretung in der
Landesregierung warten musste.

Obwohl die SVP sich schon sehr früh als Herausforderin profilierte, tat sie sich mit der
Suche nach Kandidierenden schwer. Zwar brachte sich Jean-François Rime (FR) schon
früh in Stellung. Die als Favoriten gehandelten Kandidaten sagten aber spätestens nach
den Parlamentswahlen alle ab: So verzichteten etwa der nicht in den Ständerat gewählte
Caspar Baader (BL) oder der neue Ständerat Roland Eberle (TG). Auch Nationalrat Adrian
Amstutz (BE), der im November seine Wiederwahl in den Ständerat nicht geschafft
hatte, verzichtete genauso auf eine Kandidatur wie der umworbene Nationalrat Peter
Spuhler (TG) und Parteipräsident Toni Brunner (SG). Zum Problem der SVP wurde
allgemein die Wählbarkeit der Kandidierenden: Während linientreue Hardliner vom
Parlament als nicht wählbar betrachtet wurden, hatten es moderate SVP-Exponenten
schwer, die Hürde der Fraktionsnominierung zu überspringen. Bis Ende November
meldeten schliesslich Nationalrat Guy Parmelin (VD), Ständerat Hannes Germann (SH),
und die Regierungsräte Jakob Stark (TG) und Heinz Tännler (ZG) ihre Ambitionen an.

ANDERES
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Eher überraschend kam die Kandidatur von Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident
Bruno Zuppiger (ZH), der als Schwergewicht betrachtet wurde und der angab, auf Bitte
von Christoph Blocher (ZH) anzutreten. Zuppiger war jeweils schon bei den
Bundesratswahlen 2003, 2007 und 2008 von der SP als valabler SVP-Kandidat ins Spiel
gebracht worden. Er galt deshalb weit über das bürgerliche Lager hinaus als wählbar
und wurde denn auch prompt neben Rime auf ein Zweierticket gehievt. Allerdings
zwang ihn ein von der Weltwoche verbreiteter Vorwurf, bei einer Erbschaft
unrechtmässig Geld abgezweigt zu haben, zum Rückzug seiner Kandidatur. Die Presse
ging mit der SVP-Spitze, die offenbar von der Sache gewusst hatte und vorerst an
Zuppiger festhielt, hart ins Gericht. In einer Nacht- und Nebelaktion stellte die SVP in
der Folge nicht etwa einen der von den Kantonalsektionen nominierten Kandidaten,
sondern Nationalrat Hansjörg Walter als Ersatzkandidaten auf. Dieser hatte sich im
offiziellen Nominationsverfahren nicht zur Verfügung gestellt, weil er das Amt des
Nationalratspräsidenten übernehmen wollte. Der Wechsel wurde in der Presse als
unprofessionell, unglaubwürdig und peinlich bezeichnet und die Spitze der SVP musste
Fehler bei der Beurteilung der Kandidaten einräumen. Walter selber, der noch 2008
aufgrund einer einzigen Stimme nicht zum Bundesrat und im Berichtjahr mit einem
glänzenden Resultat zum Nationalratspräsidenten gewählt worden war, machte
deutlich, dass er nur gegen den Sitz der BDP antreten würde.

Nach den Hearings gaben sowohl die Grünen als auch die SP bekannt, dass sie ihrer
Fraktion die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf empfehlen würden. Die CVP
und die BDP diskutierten gleichzeitig über eine stärkere künftige Kooperation. Es
zeichnete sich deshalb ab, dass die SVP höchstens auf Kosten der FDP einen zweiten
Sitz erhalten würde. 5

Die Zusammensetzung des Bundesrates ist immer wieder Gegenstand von Debatten.
Sei es die regionale, die sprachliche oder eine gendergerechtere Vertretung – die
Diskussionen drehen sich in der Regel um die deskriptive Repräsentation des
Exekutivgremiums und weniger um die substanzielle, also die Frage, ob das Kollegium
inhaltlich die Interessen der Bevölkerung zu vertreten im Stande ist. 
Besonders virulent und medial begleitet werden diese Debatten jeweils bei
anstehenden Bundesratswahlen. Bei der Wahl von Guy Parmelin 2015 machte sich etwa
Unmut in der Ostschweiz breit, da die sieben Kantone der Ostschweiz (SG, TG, GR, SH,
GL, AR, AI), und damit rund 1.1 Mio. Einwohner, zum zweiten Mal seit 1848 nicht in der
Bundesregierung vertreten sind, wohingegen die Romandie mit etwa der Hälfte an
Einwohnerinnen und Einwohnern mit Parmelin, Burkhalter und Berset sogar dreifach
vertreten sei. Roland Eberle (svp, TG) gab in der NZZ zu Protokoll, dass fünf der sieben
Bundesräte nun „Burgunder” seien, die wesentlich zentralistischer und etatistischer
dächten als „Alemannen”. Die Ostschweiz, die sich „an den Rand gedrängt” fühle (SGT),
fordere deshalb eine Korrektur bei der nächsten Vakanz. In der Tat stellte die
Ostschweizer Regierungskonferenz diese Forderung in einem Schreiben, um die
Parteispitzen zu sensibilisieren. 

Bei der Sprachenfrage drehte sich die Debatte bis zur Wahl von Ignazio Cassis 2017
lange um den Aspekt der Vertretung des Tessins in der Landesregierung. Der Südkanton
war seit 1999 und dem Rücktritt von Flavio Cotti nicht mehr im Bundesrat vertreten.
Zwar hatte die SVP mit Norman Gobbi (TI, lega) bei der Besetzung des leer gewordenen
Sitzes von Eveline Widmer-Schlumpf auch einen Tessiner Kandidaten aufgestellt, um
die Untervertretung der Südschweiz beheben zu helfen. Weil es sich um einen Lega-
Politiker handelte – der im Parlament als kaum wählbar galt –, wurde dieses Manöver
allerdings als „wenig glaubhaft” bezeichnet (NZZ). Mit der Wahl von Cassis ebbte die
Diskussion um die Vertretung der Sprachregion wieder ab. 

Ein zentraler Bestandteil der Debatten ist schliesslich die Frage der Vertretung der
Frauen im Bundesrat. Waren Ende September 2010 die Frauen im Bundesrat erstmals in
der Mehrheit – das Interregnum dauerte allerdings lediglich 14 Monate –, sieht es nach
dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015 und der Rücktrittsankündigung
von Doris Leuthard Mitte 2017 so aus, als könnte Simonetta Sommaruga bald die einzige
Frau im Kollegium sein. Ein Bundesrat mit nur einer Frau sei kein Abbild der
Gesellschaft mehr, liess sich Yvonne Feri (sp, AG), Präsidentin der SP-Frauen, in der NZZ
protokollieren. Bereits nach der Wahl von Guy Parmelin hegte Alliance F – der Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen – die Idee einer Verfassungsbestimmung,
gemäss der nicht nur die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen im
Bundesrat vertreten sein sollen, wie dies die Verfassung bereits vorsieht, sondern auch
die Frauen. Zwar hatte die GP bei der Wahl von Parmelin versucht, mit ihren Stimmen
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für Viola Amherd (cvp, VS) ein Zeichen zu setzen, und die FDP hatte neben dem
gewählten Ignazio Cassis und Pierre Maudet (GE) mit Isabelle Moret (VD) auch eine Frau
auf das Dreierticket gesetzt – was von verschiedener Seite mit Nachdruck gefordert
worden war –, die Wahl fiel letztlich aber in beiden Fällen auf einen Mann. Damit der
Bundesrat seine Vorbildfunktion wahrnehmen könne – nur eine ausreichende
Frauenvertretung zeige, dass Regieren kein Männerberuf sei – setzte Alliance F Anfang
2017 ihre Idee in die Tat um: Maya Graf (gp, BL), die Präsidentin von Alliance F, reichte
eine entsprechende parlamentarische Initiative ein. 

Freilich gibt es in diesen Debatten allerdings auch immer wieder etwas leisere Stimmen,
die eher den substanziellen Aspekt der Vertretung betonen und die Qualifikation der
Magistratinnen und Magistraten höher gewichten als deren regionale oder sprachliche
Herkunft. Das beste Argument einer regionalen Vertretung sei eine überzeugende
Kandidatur – so etwa ein Kommentar in der NZZ. Darüber hinaus zeigt eine langfristige
Betrachtung, dass von einer Untervertretung der verschiedenen Landesteile kaum
gesprochen werden kann. Eine stärkere Betonung substanzieller Repräsentation würde
auch den Zugang zur Exekutive für andere Parteien öffnen. Mit den Erfolgen der Grünen
in den kantonalen Wahlen und einer möglichen „Öko-Allianz” (AZ) zwischen GP und GLP,
die nach den Wahlen 2015 zusammen über 11.7 Wähleranteil verfügen, also 0.1 Prozent
mehr als die CVP, könnte aus einer Umweltschutz-Perspektive auch ein Anspruch
dieser beiden Parteien auf einen Regierungssitz erhoben werden. Auch in dieser
Hinsicht werden die eidgenössischen Wahlen 2019 spannend werden. 6

Parlamentsorganisation

Die Anzahl Vorstösse, die von den Mitgliedern beider Räte eingereicht wird, steigt von
Jahr zu Jahr, wie etwa die jüngsten Auswertungen aus den Jahren 2015 und 2016
verdeutlichen. Berechnungen zeigen, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier
im Jahr 2000 insgesamt 760 parlamentarische Initiativen, Motionen oder Postulate
eingereicht hatten. Innert 15 Jahren hatte sich diese Zahl fast verdoppelt, auf insgesamt
rund 1'300 Vorstösse, wobei 2009 gar rund 1'400 Vorstösse gezählt wurden. 
Die mit der hohen Zahl eingereichter Ideen verbundene Arbeitsbelastung für Parlament
und Verwaltung war bereits früher Gegenstand verschiedener Reformvorschläge
gewesen. Diese hatte aber damals das gleiche Schicksal ereilt wie aktuell das Postulat
Abate (fdp, TI) mit dem etwas martialischen Titel "Wehret der Vorstossflut!". Der
Tessiner Ständerat forderte eine Prüfung von Möglichkeiten, mit denen die Zahl der
Vorstösse eingeschränkt werden könnte. Das Büro-SR empfahl die Ablehnung des
Vorstosses, weil Vorstösse das wichtigste parlamentarische Handlungswerkzeug
darstellten und der Ständerat hinsichtlich der Nutzung dieser Werkzeuge, im Gegensatz
zum Nationalrat, eher Zurückhaltung zeige. Sollte die grosse Kammer hier aber
Handlungsbedarf sehen, so sei es an ihr selber, am besten mit einer parlamentarischen
Initiative, tätig zu werden. Der Ständerat lehnte den Vorstoss in der Sommersession
2016 diskussionslos ab. 7

POSTULAT
DATUM: 06.06.2016
MARC BÜHLMANN

«Weniger Aktivismus im Parlament» vermutete das St. Galler Tagblatt, weil die
Parlamentsmitglieder im Jahr 2016 den 2015 einsetzenden Trend hin zu etwas weniger
lancierten Vorstössen zu bestätigen schienen. Auch die NZZ stellte eine «gedrosselte
Gesetzesproduktion» fest. In der Tat auferlegten sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier mit total 1'972 parlamentarischen Vorstössen (Motionen, Postulate,
Interpellationen, Anfragen und Fragen in der Fragestunde) und parlamentarischen
Initiativen zum ersten Mal seit 2008 wieder weniger als 2'000 Aufträge. Pro Kopf
bedeutete dies rund 8 Anliegen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr war
insbesondere bei den Motionen (342; 2015: 404) und den Postulaten (174; 2015: 238)
augenfällig. Rückläufig waren zudem die Fragen in der Fragestunde (607; 2015: 638) und
die Anfragen (87; 2015: 98). Die Interpellationen (656; 2015: 627) und auch die
parlamentarischen Initiativen (106; 2015: 101) hatten hingegen zugenommen.
Auch bei der Zahl der dem Parlament von aussen auferlegten Aufgaben war 2016 ein
Rückgang zu verzeichnen. So legte der Bundesrat 72 Geschäfte (Botschaften, Berichte)
vor, drei weniger als noch 2015. 2016 wurden zudem weniger Standesinitiativen (19;
2015: 28) und weniger Petitionen (23; 2015: 45) eingereicht als im Vorjahr und es
standen weniger Wahlgeschäfte an (29; 2015: 30). 
Freilich war vielen Akteuren der «enorme Vorstossausstoss» (Berner Zeitung) bzw. die
«Vorstossflut» nach wie vor ein Dorn im Auge. So wollte sich etwa Fabio Abate (fdp, TI)
mit einem Postulat dagegen wehren, weil jeder Vorstoss im Schnitt Kosten von CHF
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6'100 verursache. Die rege Anwendung parlamentarischer Instrumente zeuge allerdings
auch von einem aktiven und selbstbewussten Parlament. Eine Studie der Universität
Bern zeigte zudem, dass jüngere Parlamentarierinnen und Parlamentarier und solche,
die neu im Parlament sind, vergleichsweise mehr Vorstösse einreichen als solche, die
schon länger dabei sind. 

Die Vorstossflut ist mit der Arbeitslast der Parlamentarierinnen und Parlamentarier
verknüpft, müssen lancierte Vorstösse und vorgelegte Geschäfte doch abgearbeitet
werden. Hier war das Parlament, gemessen an der reinen Zahl bearbeiteter Geschäfte,
weniger arbeitsam als im Vorjahr. 2016 wurden 2'326 Geschäfte erledigt (2015: 2'590),
darunter 87 Geschäfte des Bundesrats (2015: 90), 26 Wahlgeschäfte (2015: 30), 32
Standesinitiativen (2015: 34) und 39 Petitionen (2015: 41). Auch die eigenen Vorstösse
wurden 2016 mit Ausnahme der Postulate etwas weniger abgebaut als 2015: 82
parlamentarische Initiativen (2015: 92), 457 Motionen (2015: 546) und 288 Postulate
(2015: 246) konnten erledigt werden und 1'315 Interpellationen, Anfragen oder Fragen
bei Fragestunden wurden beantwortet (2015: 1'511). 

Doch was bedeutet «erledigt»? Bei den Motionen und den Postulaten lässt die
Geschäftsdatenbank «Curia Vista» diesbezüglich Antworten zu. Von den total 457 im
Jahr 2016 erledigten Motionen wurden 131 angenommen und an den Bundesrat
überwiesen. Dies entsprach einer Erfolgsrate von 28.7 Prozent, was höher war als 2015
(25.8%) und auch das langjährige Mittel (2000-2016: 22.9%) deutlich überstieg. Von den
restlichen Motionen wurden 86 zurückgezogen (18.8%; 2015: 6.8%), 82 wegen
verstrichener Frist oder Ausscheidens aus dem Rat abgeschrieben (17.9%; 2015: 41.6%)
und deren 158 abgelehnt (34.6%; 2015: 25.8%), wobei 85 davon immerhin noch die
Hürde des Erstrates genommen hatten (18.6%; 2015: 17.0%). Erfolgreicher als die
Motionen waren die Postulate, die 2016 von den Räten behandelt wurden. Mehr als die
Hälfte (53.5%) und damit mehr als 2015 (46.7%) und mehr als der langjährige Schnitt
(2000-2016: 46.5%) wurden angenommen. 10.4 Prozent aller 2016 als erledigt
klassifizierter Postulate wurden zurückgezogen (2015: 7.3%), 9.7 Prozent abgeschrieben
(Fristablauf oder Ausscheiden aus dem Rat; 2015: 29.3%) und 26.4 Prozent abgelehnt
(2015: 16.7%). 8

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
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der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 9

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Mit den Sitzverschiebungen wurden auch zahlreiche neue Repräsentantinnen und
Repräsentanten nach Bern gewählt. Auf 81 der insgesamt 246 Sitzen sassen
Neugewählte. 38 zurückgetretene sowie 28 nicht wiedergewählte Nationalrätinnen und
Nationalräte sowie zwölf zurückgetretene und drei nicht wiedergewählte
Ständerätinnen und Ständeräte wurden ersetzt. Damit lag die Erneuerungsrate des
Parlaments bei 33% und war wesentlich höher als noch 2007 (28%; 69 Neugewählte). In
beiden Kammern wurde also rund ein Drittel des Personals ausgetauscht. Von den 15
neuen Ständeräten waren sieben vormals Nationalräte: Abate (fdp, TI), Bischof (cvp, SO),
Bruderer (sp, AG), Häberli-Koller (cvp, TG), Rechsteiner (sp, SG), Stöckli (sp, BE) und
Theiler (fdp, LU). Alle diese Werte lagen über dem langjährigen Durchschnitt: im Schnitt
treten 40 National- und 12 Ständerätinnen und -räte zurück. Zusätzlich werden
durchschnittlich 21 National- und drei Ständerätinnen und -räte nicht wiedergewählt
und im Mittel wechseln 5 Nationalrätinnen und -räte in den Ständerat. 10

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Thurgau traten die beiden Bisherigen erneut zu den Ständeratswahlen an.
Sowohl für Brigitte Häberli-Koller von der CVP als auch für Roland Eberle von der SVP
winkte die zweite Legislatur, da beide anlässlich der Wahlen 2011 ihre zurückgetretenen
Parteikollegen ersetzt hatten. Einzige Konkurrenz drohte den beiden Amtsinhabern von
GLP-Kantonsrat Klemenz Somm. 

Obwohl dem Thurgauer Stimmvolk damit eine Auswahl präsentiert wurde, zweifelte
kaum jemand an der Wiederwahl der Amtsinhaberin und des Amtsinhabers. Der
Ständeratswahlkampf verlief entsprechend unaufgeregt und ruhig. GLP-Kandidat Somm
versuchte sich insbesondere gegenüber SVP-Ständerat Eberle zu positionieren und
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kritisierte jenen als vermeintlichen AKW-Vertreter. Offiziellen Support erhielt die GLP-
Kandidatur im linken Lager sowie bei der BDP und der EVP. Im Allgemeinen wurde der
Nutzen der GLP-Wahlkampagne im Support für den Nationalratswahlkampf betrachtet,
wo Somm ebenfalls auf der Liste der schwächelnden Grünliberalen kandidierte.

Der Wahlnachmittag brachte wie erwartet keine grossen Überraschungen. Bereits im
ersten Wahlgang übersprangen sowohl Roland Eberle als auch Brigitte Häberli-Koller die
Hürde des absoluten Mehr problemlos. Häberli-Koller führte das Feld mit 53‘315
Stimmen an. Der langjährige SVP-Mann Eberle landete – etwas überraschend – mit
49‘518 Stimmen lediglich auf dem zweiten Platz. Klemenz Somm konnte sich mit 26‘403
Stimmen über ein ansehnliches, wenn auch chancenloses Ergebnis freuen.

Im Kanton Tessin traten beide Amtsinhaber wieder zu den Ständeratswahlen an.
Filippo Lombardi von der CVP sass bereits seit 1999 für den Kanton in der kleinen
Kammer und wollte sich nun für eine fünfte Legislatur bestätigen lassen. FDP-Ständerat
Fabio Abate war hingegen erst seit 2011 im Amt und nahm seine erste
Wiederwahlkampagne in Angriff. Fünf weitere Anwärter machten den Amtsinhabern die
Sitze streitig. Die Lega und die SVP schickten mit Battista Ghiggia wie schon 2011 einen
gemeinsamen Kandidaten ins Rennen. Im linken Lager wollte die SP mit Roberto
Malacrida endlich wieder zum Erfolg kommen. Die Grünen präsentierten ihrerseits mit
Sergio Savoia einen eigenen Kandidaten. Der Kandidat der Kommunistischen Partei,
Demis Fumasoli, sowie Germano Mattei von Montagna Viva rundeten das Kandidatenfeld
ab.
Der linken Doppelkandidatur war ein Streit zwischen Sozialdemokraten und Grünen
vorausgegangen. Die Tessiner Grünen waren für ihre national abweichenden Positionen
bekannt, beispielsweise wenn es um Themen wie Migration und Personenfreizügigkeit
ging. Ihr Parteikoordinator Sergio Savoia hatte in den vergangenen Jahren bei diesem
Kursschwenk der Tessiner Grünen eine wichtige Rolle gespielt. Obwohl ihm
vorgeworfen wurde, zu stark dem Rechtspopulismus der Lega nachzueifern, konnte er
Erfolge bei den kantonalen Wahlen 2011 vorweisen. Der Rechtsdrall führt jedoch zu
Misstönen zwischen der kantonalen Partei und der Tessiner SP und die Kandidatur
ausgerechnet von Savoia stiess der SP sauer auf. Die Grünen ihrerseits verlangten von
der SP als Bedingung für eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen den
Verzicht auf eine eigene Ständeratskandidatur. Zwar war der SP ohne Zweifel klar, dass
ein Sitzgewinn im Nationalrat stark vom Zusammenspannen mit den Grünen abhängen
würde. Der Poker der Grünen – in den Medien auch als «Erpressung» betitelt – ging
jedoch nicht auf und die Sozialdemokraten traten mit einem eigenen Kandidaten,
Roberto Malacrida, an. Den bürgerlichen Parteien konnte der Zwist im linken Lager nur
recht sein. Filippo Lombardi galt freilich ohnehin als ungefährdet, da er sich im
Südkanton einer äusserst grossen Beliebtheit erfreute. Die erneute Kandidatur
verdankte der CVP-Ständerat einer Statutenänderung seiner Partei, womit eine fünfte
Amstzeit überhaupt erst ermöglicht wurde. Gefahr drohte deshalb hauptsächlich dem
noch amtsjungen FDP-Ständerat Fabio Abate. Nachdem ihn vor vier Jahren SP-Kandidat
Franco Cavalli in Bedrängnis brachte, wurde dieses Mal eher dem Lega-Kandidaten
Ghiggia gute Chancen zugerechnet, dem FDP-Amtsinhaber gefährlich zu werden.

Der von den Medien prognostizierte zweite Wahlgang wurde Tatsache, weil bei einer
Wahlbeteiligung von 53.9 Prozent, keiner der Tessiner Kandidaten das absolute Mehr im
ersten Durchgang erreichte. Das Spitzenresultat gehörte wie erwartet CVP Ständerat
Filippo Lombardi, der 43'897 Stimmen erhielt. FDP-Amtsinhaber Fabio Abate folgte mit
40'504 Stimmen. Lega-Anwärter Battista Ghiggia erwies sich in der Tat als
hartnäckigster Verfolger. Er kam auf insgesamt 36'307 Stimmen. Abgeschlagen auf dem
vierten Platz landete SP-Kandidat Roberto Malacrida mit 23'030 Stimmen. Ohne
Chance blieb auch der Grüne Spitzenkandidat Sergio Savoia der nur gerade 14'412
Stimmen auf sich vereinte. Auf den hintersten Rängen folgten ausserdem Germano
Mattei mit 6'838 Stimmen und Demis Fumasoli mit 4'623 Stimmen. Das gute
Abschneiden des vor den Wahlen kaum bekannten Lega-Kandidaten Ghiggia sorgte bei
vielen für Erstaunen. Zwar war der Vorsprung Abates nicht unkomfortabel, aber Ghiggia
konnte dem FDP-Kandidaten durchaus noch gefährlich werden. Neben Ghiggia und den
beiden Amtsinhabern traten auch Roberto Malacrida und Sergio Savoia nochmals an,
gleichwohl beiden nach dem enttäuschenden Abschneiden im ersten Wahlgang kaum
Chancen attestiert wurden. Einzig die Letztplatzierten, Germano Mattei und Demis
Fumasoli, zogen sich aus dem Rennen zurück.
Im zweiten Wahlgang änderte sich – bei einem starken Rückgang der Beteiligung auf
44.5 Prozent – an der Reihenfolge des ersten Wahlgangs nichts: Filippo Lombardi mit
39'921 Stimmen und Fabio Abate mit 39'585 Stimmen schafften die Wiederwahl. Mehr
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als nur im Nacken blieb ihnen freilich Battista Ghiggia. Der Lega-Kandidat verpasste mit
37'930 Stimmen den erhofften Coup nur sehr knapp. Damit war er auch der einzige
Kandidat, welcher seine Stimmenzahl im zweiten Durchgang noch steigern konnte.
Erwartet abgeschlagen blieben Roberto Malacrida mit 17'120 Stimmen und Sergio Savoia
mit 10'614 Stimmen. Im Tessin setzten sich damit die CVP- und FDP-Amtsinhaber
erneut durch. 11

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

En 2011, une motion Markus Hutter (plr, ZH) avait été acceptée par le Conseil national
afin d’éviter que les exportateurs suisses doivent effectuer leurs transactions avec la
Chine en dollars. Le conseiller national demandait alors que la Suisse signe un accord
monétaire avec la Chine. En septembre 2013, une motion d’ordre Eberle (udc, TG) a été
déposée au Conseil des Etats. Cette motion d’ordre demande que la motion Hutter (plr,
ZH) soit renvoyée à la CER-CE. Ce renvoi permettra à la commission de reformuler la
motion de base de manière plus appropriée quant à son délai et son contexte,
notamment en tenant compte du contexte de l’accord de libre-échange avec la
Chine. 12
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Für zahlreiche Touristen – insbesondere für jene aus den aufstrebenden
Schwellenländern und dem arabischen Raum – zählte das Einkaufen zu den wichtigsten
Motiven für eine Reise in die Schweiz. Das Arbeitsgesetz sah Sonderbestimmungen für
Betriebe vor, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienten. Um den
Erfordernissen des modernen Fremdenverkehrs Rechnung zu tragen und den
Schweizer Tourismus zu stärken, verlangte eine Motion Abate (fdp, TI) eine Anpassung
der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz an die Bedürfnisse des Fremdenverkehrs. Der
Motionär hielt insbesondere die Begriffe „Fremdenverkehrsgebiete“, „spezifische
Bedürfnisse der Touristen“ und „Saison“ für überholt. Als Erstrat stimmte der Ständerat
der Motion mit 24 zu 11 Stimmen zu. 13

MOTION
DATUM: 04.12.2012
LAURENT BERNHARD

Das Parlament überwies eine Motion Abate (fdp, TI), die eine Anpassung der zweiten
Verordnung zum Arbeitsgesetz an die Bedürfnisse des Fremdenverkehrs verlangte.
Dadurch sollten die Bestimmungen über die Sonntagsarbeit für Einkaufszentren in
Tourismusgebieten gelockert werden. Hintergrund war ein Streit um den Outlet “Fox
Town“ in Mendrisio (TI), wo der Kanton und die Gewerkschaften 16 Jahre lang
rechtswidrig Sonntagsarbeit zuliessen. Nach der Zustimmung durch den Ständerat im
Vorjahr vereinigte der Vorstoss auch im Nationalrat eine Mehrheit auf sich. Dabei
setzten sich in der Frühjahrssession die Bürgerlichen gegen den Widerstand der
Ratslinken mit 121 zu 56 Stimmen durch. 14

MOTION
DATUM: 19.03.2013
LAURENT BERNHARD

Geld, Währung und Kredit
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Internationale Finanzinstitutionen

In der Frühjahrssession befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der
bundesrätlichen Vorlage zur Gewährung eines Rahmenkredits zur Weiterführung der
internationalen Währungshilfe. Die Vorlage sah vor, dem Bundesrat für den Zeitraum
von fünf Jahren die Kompetenz zur Gewährung einer Garantie gegenüber der SNB in
Höhe von CHF 15 Mia. zu übertragen. Dadurch sollte der Nationalbank die Möglichkeit
eingeräumt werden, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bei Bedarf zusätzliche
USD 10 Mia. (zum Zeitpunkt der ständerätlichen Beratung rund CHF 9,5 Mia.) an
Krediten zur Verfügung zu stellen. Diesen Betrag hatte der Bundesrat im April 2012 im
Zuge einer ausserordentlichen, zeitlich befristeten Erhöhung der IWF-Mittel unter
Vorbehalt der parlamentarischen Zustimmung zugesichert. Der Rahmenkredit war
gemäss bundesrätlicher Argumentation auf CHF 15 Mia. veranschlagt, um einerseits
allfällige Währungsschwankungen abzufangen (CHF 2,5 Mia.) und andererseits den 2009
bis 2013 verlängerten Währungshilfekredit über CHF 2,5 Mia. weiterzuführen. Dem
Nationalrat folgend beantragte die ständerätliche Kommissionsmehrheit (WAK) eine
Reduktion des Rahmenkredits auf CHF 10 Mia. Sie war der Ansicht, dass dem Bundesrat
keine „Vorratshaltung“ (Roland Eberle, svp, TG) genehmigt werden sollte. Die Ratslinke
setzte sich mit der CVP für den bundesrätlichen Vorschlag ein, unterlag in der
Detailberatung aber knapp mit 23 zu 16 Stimmen. Ein Mehrheitsantrag, der die
Regierung aufforderte, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die IWF-Kreditauflagen nicht
zu einer Verschlechterung der sozialen Lage in den Empfängerstaaten führten, wurde
von den bürgerlichen Parteien unter Führung von FDP und SVP im Plenum abgelehnt (22
zu 17 Stimmen). Die Ratsmehrheit ging mit Bundesrätin Widmer-Schlumpf einig, dass
eine solche Bestimmung nicht in einem Finanzbeschluss festgehalten werden sollte und
materiell nicht notwendig sei, weil der IWF dieses Ziel ohnehin verfolge. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2013
FABIO CANETG

Banken

Der Tessiner Ständerat Abate (fdp) reichte in der Frühlingssession 2015 seine Motion
„Beteiligungskapital für Genossenschaftsbanken“ ein. Der Motionär verlangte darin
vom Bundesrat, auch Genossenschaftsbanken die Ausgabe von Partizipationsscheinen
zu erlauben. Gemäss Obligationenrecht Artikel 656a  sind Partizipationsscheine
Wertpapiere, die dem Erwerber die Teilhabe am betreffenden Unternehmen, jedoch
keine Mitsprache gewähren. Die Hintergründe für die Motion Abate sind zum einen in
der „Too big to fail (TBTF)“-Gesetzgebung zu finden, welche systemrelevanten Banken
höhere Eigenmittelanforderungen auferlegt; zum anderen spielte ein
Bundesgerichtsentscheid vom 28. April 2014 eine bedeutende Rolle: Darin haben die
Richter in Lausanne befunden, dass die Ausgabe von eigenen Partizipationsscheinen
durch Genossenschaftsbanken nicht rechtmässig sei. Abate argumentierte, unter dem
Aspekt der erhöhten Eigenmittelvorgaben sei es notwendig, die Möglichkeit,
Partizipationsscheine auszugeben, auch auf Genossenschaftsbanken auszuweiten.
Zudem könne mit dieser Änderung eine Wettbewerbsverzerrung zwischen Banken mit
unterschiedlichen Rechtsformen aus der Welt geschafft werden, was zur Stärkung des
Schweizerischen Finanzplatzes beitrage. Der Bundesrat konnte sich nicht für den
Vorschlag Abates erwärmen. Er negierte die Notwendigkeit der geforderten
Gesetzesänderung mit der Begründung, dass für Genossenschaftsbanken die
Möglichkeit bestehe, über sogenannte Anleihen mit Forderungsverzicht Eigenkapital
aufzunehmen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die bei Eintreten von im Vertrag
festgelegten Ereignissen in Eigenkapital umgewandelt werden, wodurch die
Forderungen der Gläubiger verfallen. Alternativ könne auch die Umwandlung von einer
Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft vollzogen werden, womit die Aufnahme von
Partizipationskapital ermöglicht werde. Aus diesen Gesichtspunkten bestünde keine
Wettbewerbsungleichheit zulasten der Genossenschaftsbanken, so die Regierung.
Weiter führte sie aus, dass eine entsprechende Änderung auch auf Genossenschaften,
die nicht im Bankengeschäft tätig sind, ausgeweitet werden müsste, was eine Revision
des Obligationenrechts erfordern würde.
In der Debatte im Ständerat, der die Motion Abate als Erstrat behandelte, bezogen sich
die Befürworter des Anliegens auf die Stellungnahme der Regierung und den darin
enthaltenen Standpunkt, Genossenschaftsbanken könnten sich in eine AG umwandeln
und somit ebenfalls Partizipationsscheine ausgeben. Sie sahen darin die
Wirtschaftsfreiheit und insbesondere die Rechtswahlfreiheit gefährdet. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf hingegen argumentierte, dass einer Genossenschaftsbank und damit
der Raiffeisenbank als einzige systemrelevante Bank dieser Art viele Vorteile aus ihrer
Rechtsform erwachsen und insofern nicht von einem Wettbewerbsnachteil gesprochen
werden könne. Zudem müsse eine allfällige Änderung nicht im Bankengesetz, sondern

MOTION
DATUM: 07.12.2015
NICO DÜRRENMATT
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im Obligationenrecht vorgenommen werden und somit auf alle Genossenschaften
angewandt werden. Der Ständerat schenkte der Argumentation der Bundesrätin kein
Gehör und nahm die Motion mit 32 zu 5 Stimmen an.  
Zu einem anderen Schluss gelangte die Wirtschafts- und Abgabenkommission WAK des
Nationalrates. Einstimmig entschied sich dieses Gremium, dem Vorstoss nicht Folge zu
leisten, und zwar aus zwei Gründen: Erstens argumentierte die WAK-NR, dass die
Raiffeisenbank die einzige Genossenschaftsbank sei, die unter das "Too-big-to-fail"-
Regime falle und somit die von der Motion geforderte Regelung einer
Sonderbehandlung der Raiffeisen gleichkomme. Zweitens wurde angeführt, dass das
Kernanliegen der Motion, die vereinfachte Kapitalaufnahme von Eigenkapital durch
Genossenschaftsbanken, bereits mit der Revision des Bankengesetzes aufgenommen
worden sei. Der Nationalrat folgte seiner Kommission und der Landesregierung und
verwarf die Motion. 16

Die beiden Tessiner Ständeräte Abate (fdp) und Lombardi (cvp) sorgten schliesslich
dafür, dass die Verfügung der Finma gegen die Bank BSI auch von der
parlamentarischen Arena nicht unkommentiert blieb. Die beiden Standesvertreter des
Heimatkantons der BSI kritisierten das Vorgehen der Finma im Rahmen einer Anfrage an
den Bundesrat. So stiessen sich die beiden insbesondere am Zeitpunkt der Publikation
der Verfügung, die gemäss Abate und Lombardi vor der definitiven Beurteilung der
Sachlage und vor der Information der direkt Betroffenen erfolgt sei und damit der BSI
Schwierigkeiten in Form von Liquiditätsabflüssen einerseits und dem gesamten
Tessiner Finanzplatz erheblichen Schaden in Form eines Reputationsverlustes
andererseits zugefügt habe. Geäussert wurde auch der Verdacht, dass die Finma mit
ihrer Verfügung die Prinzipien von Verhältnismässigkeit und Rechtsgleichheit verletzt
habe und stattdessen an der BSI ein Exempel habe statuieren wollen - ein Vorwurf, der
durch den Umstand Nahrung fand, dass mit der UBS eine andere Bank für
Verstrickungen in ähnliche Geschäfte mit dem Fonds 1MBD von der Finma unbestraft
geblieben war. Die Finma selber wies die Vorwürfe, sie behandle nicht alle ihr zur
Aufsicht unterstellten Banken gleich, als unberechtigt zurück. 17

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 29.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Landwirtschaft

Internationale Landwirtschaftspolitik

Le Conseil des Etats s'est à nouveau emparé de la "loi chocolatière" afin de régler les
différends restants avec le Conseil national quant à la modification de la loi sur
l'agriculture et son article 55. En effet, le Conseil national propose d'enlever la
spécification faisant que seule la production de céréales destinées à l'alimentation
humaine soit concernée. De plus, il voudrait que les compléments puissent être
touchés en fonction de la surface de production et non pas seulement en fonction du
volume de production comme initialement inscrit. 
La CER-CE invite les sénateurs à accepter, à l'unanimité, les deux modifications,
estimant que la première modification amène une certaine ouverture et flexibilité et
que la deuxième modification permet d'obtenir un résultat plus juste en termes de
rétribution. 
Cette discussion autour de la définition des céréales touchées par cette loi est
l'occasion pour Roland Eberle (udc, TG), président de l'Association suisse des
fabricants d'aliments fourragers (VSF), de thématiser la problématique de la fabrication
d'aliments de fourrage en Suisse. Il appelle les sénateurs à être attentif, lors de
prochains votes, à la situation déclinante de ces producteurs qui ne sont que peu
soutenus face à la concurrence étrangère.
Finalement, les sénateurs acceptent tacitement les modifications proposées par la
chambre sœur. 

Au vote final, le Conseil national accepte par 144 voix contre 42 et 2 abstentions
"l'arrêté fédéral relatif à l'approbation et la mise en œuvre de la décision ministérielle
de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation et à l'approbation des
modifications de la Liste d'engagements LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine des
subventions à l'exportation" agrémenté des modifications convenues avec le Conseil
des Etats. Ce dernier l'adopte à l'unanimité (42 voix) moins une abstention. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2017
KAREL ZIEHLI
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben beruht auf der Motion
Abate (fdp, TI), welche die Anerkennung bestimmter italienischer Finanzintermediäre
als Börsenagenten und ihre Befreiung von der Umsatzabgabe forderte. Denn bei der
italienischen Steueramnestie 2009 war verlangt worden, dass bisher unversteuerte
Vermögenswerte zur Regularisierung nach Italien repatriiert, das heisst von
italienischen Finanzintermediären verwaltet werden. Dadurch unterliegen solche
Transaktionen jedoch mehrfach der schweizerischen Umsatzabgabe, wodurch
insbesondere im Tessin ein Wettbewerbsnachteil des Schweizer Finanzplatzes für
italienische Kundinnen und Kunden entstehe. Aufgrund dieses Ursprungs der
Gesetzesänderung sind momentan nur italienische Finanzintermediäre von der
Neuerung betroffen, durch die neutrale Formulierung des Gesetzestexts können zur
Aufrechterhaltung der Rechtsgleichheit in Zukunft aber auch Finanzintermediäre aus
anderen Ländern unter den gleichen Voraussetzungen von der Umsatzabgabe befreit
werden. Dadurch können gemäss der Botschaft des Bundesrates Steuerausfälle von
rund CHF 10 Mio. entstehen, die jedoch mittel- bis langfristig durch die Stärkung der
Finanzintermediäre im Kanton Tessin und entsprechenden Mehreinnahmen
kompensiert werden können. In der vorparlamentarischen Phase stiess die Vorlage auf
viel Zustimmung: 34 der 35 Vernehmlassungsteilnehmer sprachen sich für die
Gesetzesänderung aus, einzig Travail.Suisse befürchtete, dass die Steuerausfälle
deutlich höher sein könnten als geplant. Die WAK-NR stimmte der Vorlage mit 19 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 
Entsprechend kurz zeigte sich auch die Debatte im Nationalrat, Céline Amaudruz (svp,
GE) und Leo Müller (cvp, LU) für die Kommission und Finanzminister Maurer für den
Bundesrat meldeten sich als einzige zu Wort. Übereinstimmend mit ihren Voten sprach
sich der Nationalrat einstimmig mit 175 Stimmen (ohne Enthaltung) für die
Gesetzesänderung aus. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ursprünglich im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 geplant, hatten die
Büros des National- und Ständerats im Herbst 2016 die Behandlung des Bundesgesetzes
über Aufgaben, Organisation und Finanzierung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht
(ESAG) sistiert und den Rechtskommissionen zugewiesen. Die Vorlage sollte die
Rahmenbedingungen für die Umwandlung der ESA in eine öffentlich-rechtliche Anstalt
mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigener Rechnung festlegen. Mit der Sistierung
sollten jedoch zuerst die Entscheidungen des Parlaments zu konnexen Geschäften
abgewartet werden. 
Im April 2017 gab die RK-SR bekannt, dass sie mit 9 zu 2 Stimmen (bei einer Enthaltung)
keine Auslagerung der Stiftungsaufsicht möchte und somit auf ein Eintreten verzichte.
Zuvor hatte sie Vertretungen der Stiftungsverbände Swissfoundations und Profonds
angehört und den Evaluationsbericht der EFK zur Wirksamkeit von „klassischen"
Stiftungen beraten. Dabei kritisierte die Mehrheit der RK-SR insbesondere, dass sich
die Vorlage des Bundesrates ausschliesslich mit der Organisation der Stiftungsaufsicht
befasse und die Thematik nicht umfassend behandle. 
Für die RK-SR erklärte Fabio Abate (fdp, TI) dem Ständerat in der Sommersession, dass
die ESA durch die Umwandlung formell von Weisungen des Bundesrates oder von
Verwaltungsbehörden befreit wäre und vollständig eigenfinanziert würde. Dadurch
könne der Bundeshaushalt durch eine Reduktion des Personalbestands um CHF
650'000 pro Jahr entlastet werden. Gleichzeitig könne dadurch die Plafonierung des
Bundespersonalbestands umgangen werden, welche selbst die Schaffung
gebührenfinanzierter neuer Stellen verhindere. Keinen Einfluss hätte dies auf die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zu Inhalt und Umfang der Stiftungsaufsicht oder
auf die Kompetenzaufteilung zwischen der eidgenössischen Stiftungsaufsicht und den
kantonalen Stiftungsaufsichtsbehörden. Gerade diesen letzten Punkt bestritt jedoch
Ständerat Cramer (gp, GE): Zur Auslagerung der Stiftungsaufsicht müsse gemäss EFK
zwingend das Zivilgesetzbuch (v.a. Art. 84) angepasst werden, was ausführliche
Änderungen sowie ein Vernehmlassungsverfahren mit sich bringen würde.
Entsprechend sei die Aufarbeitung dieser Vorlage durch den Bundesrat unvollständig.
Roland Eberle (svp, TG) ergänzte zusammenfassend, dass die heutige Stiftungsaufsicht
auf Bundes- und Kantonsebene funktioniere und es sich somit lediglich um ein
Ressourcenproblem handle. Dies sei aber nicht Grund genug, ein gut funktionierendes
System infrage zu stellen. Demgegenüber argumentierten Christian Levrat (sp, FR) und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.98 - 01.01.18 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bundesrat Berset, dass sie bisher kaum Gründe gehört hätten, nicht auf das Geschäft
einzutreten. So sei die Tatsache, dass die Vorlage im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms eingebracht worden war, kaum Grund genug, den
Änderungsvorschlag noch nicht einmal zu besprechen. Der Innenminister betonte
zudem, dass sich diese Organisationsform in sechzehn Kantonen bereits bewährt habe
und dass die EFK gemäss ihrem Bericht eine Umwandlung ausdrücklich unterstütze.
Dennoch sprach sich der Ständerat mit 31 zu 8 Stimmen (4 Enthaltungen) relativ
deutlich gegen ein Eintreten aus. 20

Voranschlag

In der Sommersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2015, der 14 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 85 Mio.
umfasste. Als Erstrat schuf die kleine Kammer zwei Differenzen zum Vorschlag des
Bundesrates. Den Nachtragskredit über CHF 20 Mio. für Ausfuhrbeiträge für
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") erhöhte der Ständerat (34
zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen) auf Antrag der vorberatenden Finanzkommission (FK-
SR) um CHF 5,6 Mio. Auch bei den Aktivitäten im Bereich "Jugend+Sport" stockte die
kleine Kammer auf Vorschlag der FK-SR den bundesrätlichen Nachtrag auf. Anstelle von
CHF 12 Mio. sprach der Ständerat (42 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) CHF 17 Mio., da, so
Kommissionssprecher Abate (fdp, TI), nur auf diese Weise verhindert werden könne,
dass das Bundesamt für Sport (BASPO) die J+S-Beiträge ab dem 1. August 2015 um rund
einen Viertel kürzen muss. Dieser Auffassung war auch der Nationalrat, der in der
ersten Lesung mit 167 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen für den Vorschlag des
Ständerates votierte. Auch bei der zweiten Differenz waren sich die beiden Räte einig –
zumindest fast. Die grosse Kammer (104 zu 79 Stimmen bei 6 Enthaltungen) wollte wie
der Ständerat den Nachtragskredit für die landwirtschaftlichen Ausfuhrbeiträge auf
CHF 25,6 Mio. erhöhen. Eine Kompensation der Mittel innerhalb des zuständigen
Wirtschaftsdepartements (WBF) lehnte der Nationalrat mit 107 zu 74 Stimmen bei 7
Enthaltungen jedoch ab. Gleiches widerfuhr der SVP-Fraktion, die mit zwei Anträgen
versucht hatte, die Nachtragskredite im Asylbereich aus dem Nachtrag zu kippen. Damit
ging die letzte verbleibende Differenz in die zweite Beratungsrunde. Nachdem der
Ständerat auch in der zweiten Lesung an seiner Meinung festgehalten hatte, schwenkte
der Nationalrat auf Empfehlung seiner Finanzkommission (FK-NR) auf die Linie der
kleinen Kammer um. Damit erhöhte sich der Umfang der Nachtragskredite auf CHF 95,8
Mio. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
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Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
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Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 22
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Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Als Erstrat nahm der Ständerat die Debatte über den Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) im Herbst 2015 auf. Die KVF-SR hatte sich
eingehend mit dem Geschäft befasst und dabei gar einen Alternativentwurf geschaffen:
Sie integrierte den Netzbeschluss von 2012, welcher zusammen mit der Erhöhung der
Vignettenpreise 2013 vom Volk abgelehnt worden war, in den NAF. Gleichzeitig sah sie
auch eine Erhöhung des Vignettenpreises auf CHF 60 bis 70 (und nicht auf CHF 100, wie
vom Volk abgelehnt) und eine Kostenbeteiligung der Kantone vor. Die konsultierten
Automobilverbände und Kantone lehnten diese Variante jedoch ab, worauf die KVF-SR
ihren Entwurf verwarf und mit 5 zu 3 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) den bundesrätlichen
Entwurf empfahl. Roland Eberle (svp, TG) reichte darauf den Antrag ein, die Vorlage an
die Kommission zurückzuweisen mit dem Auftrag, den Netzbeschluss doch noch in den
NAF zu integrieren. 
In der Debatte wurde mehrfach betont, dass im Rat bei der Debatte zum
Bahninfrastrukturfonds BIF im Rahmen der FABI das Versprechen abgegeben worden
sei, eine dauerhafte Finanzierungslösung auch für die Strasse zu schaffen. Dies sei mit
dem NAF der Fall, weshalb die Vorlage grundsätzlich begrüsst werde. Die Ansicht, der
Netzbeschluss von 2012, bei dem es um die Übernahme von fast 400 km Strasse von
den Kantonen ins Nationalstrassennetz (und damit in die Hände des Bundes) geht, sei
gerade auch für die Kantone wichtig, war verbreitet. Der Rückweisungsantrag Eberle
wurde - trotz der mahnenden Worte von Bundesrätin Leuthard, welche eine drohende
Finanzierungslücke ausmachte - schliesslich mit 27 zu 14 Stimmen bei 1 Enthaltung
angenommen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2015
NIKLAUS BIERI

Verkehrspolitik

Das im Mai des Berichtjahres im Ständerat eingereichte Postulat Abate (fdp, TI) fordert
vom Bundesrat einen Bericht zur strategischen Vision der Entwicklung der Nord-Süd-
Verbindung der Bahn, speziell der Gotthardachse. Von mehreren Sprechern wurde in
der Debatte auf die Notwendigkeit einer Gesamtschau über die strategische
Entwicklung hingewiesen. Bundesrätin Leuthard betonte in ihrer Antwort, dass sich
strategisch seit der Neat-Strategie nichts geändert habe und man nun in der
Umsetzungsphase stehe, in welcher neben der Schweiz auch Deutschland und Italien
halten müssten, was abgemacht worden sei. Der Ständerat überwies das Postulat
entgegen dem Antrag des Bundesrates mit 29 zu 3 Stimmen. 24

POSTULAT
DATUM: 11.06.2012
NIKLAUS BIERI

Post und Telekommunikation

Eine Standesinitiative des Kantons Tessin forderte die Gewährleistung eines landesweit
dichten Hochbreitbandangebots und forderte den Bund auf, im Rahmen seiner
Kompetenzen in jenen Regionen der Schweiz aktiv zu werden, in welchen das
Hochbreitbandnetz von den Telekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen
Gründen nicht realisiert wird. Der Bund soll im Rahmen des Fernmeldegesetzes, des
Bundesgesetzes über Regionalpolitik und des neuen Finanzausgleichs über
Direktfinanzierungen sowie über eine Neudefinition der Grundversorgung ein
landesweit dichtes Hochbreitbandangebot gewährleisten. Den Anstoss zur
Standesinitiative gab die SP Tessin, die Bezug nahm auf eine kantonale Motion der
Tessiner FDP zum Ausbau des Glasfasernetzes im Tessin. Die Initiative war am 21. März
2016 im Kantonsparlament angenommen worden.

Im Ständerat wurde im März 2017 über die Standesinitiative debattiert. Die KVF-SR
hatte dem Rat beantragt, der Initiative keine Folge zu geben, da das Anliegen des
Kantons Tessin im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes aufgenommen werden
könne. Eine Minderheit Abate (fdp, TI) beantragte hingegen, Folge zu geben. In der
Ratsdebatte äusserten viele Stimmen Unterstützung für die Minderheit Abate, da ihnen
das Anliegen von grosser Wichtigkeit schien. Die kleine Kammer gab schliesslich mit 27
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltungen) Folge. 
Im April 2017 entschied die KVF-NR ohne Gegenstimme, der Standesinitiative Folge zu
geben: Die Kommission erachte die Versorgung mit einem Hochbreitbandnetz als
zentral für die wirtschaftliche Entwicklung von Randregionen. Die Ausarbeitung eines
Erlassentwurfs könne im Zusammenhang mit der Beratung zur Revision des
Fernmeldegesetzes vorgenommen werden. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.04.2017
NIKLAUS BIERI
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

In der Frühjahrssession ging die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG), welche
der Volksinitiative „Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)“ als indirekter
Gegenvorschlag gegenübergestellt werden sollte, im Nationalrat in die zweite Runde der
Differenzbereinigung. Die neu gewählte grosse Kammer zeigte sich in verschiedenster
Hinsicht kompromissbereit, so auch beim Kernstück des Gegenvorschlags. Seiner
Kommissionsmehrheit folgend nahm der Nationalrat den ständerätlichen Vorschlag zum
Mehrwertausgleich von Planungsvorteilen an und lehnte dabei zwei Minderheitsanträge
ab. Grossmehrheitlich gegen diesen Beschluss opponierten die Fraktionen der FDP und
der SVP. Auf der anderen Seite unterstützte die BDP-Fraktion, die sich in der
Erstberatung mit dem damaligen Vorschlag zur Mehrwertabgabe noch schwergetan
hatte, nun das von Mitte-Links vorgebrachte Anliegen. Dem ständerätlichen Vorschlag
angefügt wurde jedoch der Zusatz, dass ein Mehrwertausgleich nur dann zu entrichten
sei, wenn das Land neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesen wird. Zusammen mit
den Mehrheitsanträgen wurden zwei Einzelanträge Hausammann (svp, TG)
angenommen, welche verhindern wollen, dass der Mehrwertausgleich zur
„Fiskalmassnahme“ gegen den bäuerlichen Berufsstand wird: Zum einen wird mit
Annahme der Anträge die Umzonung von unbebauten Industrie- und Gewerbezonen in
Zonen zu Wohnzwecken ebenfalls dem Mehrwertausgleich unterstellt, um so eine
Schlechterstellung der Besitzer von umzuzonenden Landwirtschaftszonen zu
verhindern. Zum anderen soll die Mehrwertabschöpfung um den Betrag gekürzt werden
können, der bei Erwerb oder Bau einer selbstgenutzten landwirtschaftlichen,
gewerblichen oder industriellen Ersatzliegenschaft anfällt. Der Antragsteller begründete
sein Anliegen mit der zunehmenden Verdrängung kleinerer gewerblicher und
landwirtschaftlicher Betriebe aus wachsenden Siedlungsgebieten. Solche Betriebe
würden bei Ein- oder Umzonung oftmals keine hohen Gewinne erzielen, was in krassem
Gegensatz stehe zu den horrenden Summen, die sie zur Investition in
Ersatzliegenschaften aufbringen müssen. Ohne Änderungen folgte der Nationalrat dem
Ständerat in weiteren Differenzen: So beschloss er einer starken
Kommissionsminderheit folgend und entgegen den geschlossenen Fraktionen der BDP,
FDP und SVP, dass im Kampf gegen die Zersiedelung Wohn- und Arbeitsgebiete
schwergewichtig an Orten geplant werden sollten, die durch den öffentlichen Verkehr
bereits angemessen erschlossen sind. Nach der ursprünglichen Fassung des
Nationalrates hätte der alleinige Anschluss an das öffentliche Strassennetz ausgereicht.
Weiter beschloss der Nationalrat unter Opposition der SVP Zustimmung zu einer
Fassung des Ständerates, welche für die Realisierung von Vorhaben mit gewichtigen
Auswirkungen auf Raum und Umwelt eine Verankerung im Richtplan fordert. Gespalten
zeigte sich der Nationalrat in der Frage, ob überdimensionierte Bauzonen, resp.
Bauzonen, die den Baubedarf für die nächsten 15 Jahre übersteigen, zwingend zu
reduzieren seien. Hier setzten sich Grüne, SP und GLP mit Unterstützung einer starken
CVP-Minderheit sowie einzelner BDP- und SVP-Mitglieder schliesslich durch: Mit 95 zu
83 Stimmen folgte die grosse Kammer dem Ständerat und beschloss eine
Rückzonungspflicht im Falle von überdimensionierten Bauzonen. Zum Kurswechsel
beigetragen haben nicht zuletzt die SVP-Bauern, welche sich mit ihrem Umschwenken
für die Stärkung des bäuerlichen Kulturlandes stark machten. Unter Verblieb kleinerer
Differenzen, so zum Beispiel betreffend Formulierung der Bestimmungen zur korrekten
Installation von Solaranlagen, schickte der Nationalrat den stark verschärften
Gesetzesentwurf in die dritte und letzte Runde der Differenzbereinigung. Dort stellte
sich der Ständerat in fast allen verbleibenden Differenzen hinter den Nationalrat.
Anstoss zu längerer Diskussion gab einzig die von Nationalrat Hausammann (svp, TG)
erfolgreich eingebrachten Ausnahmen zum Mehrwertausgleich. Im Ständerat obsiegte
schliesslich ein Kompromissantrag Eberle (svp, TG) welcher einzig landwirtschaftliche
Eigentümer bei Einzonung zum Abzug berechtigen will, sofern die zu erwerbende
Ersatzliegenschaft der Selbstbewirtschaftung dient. Mit diesem Zugeständnis an die
Bauern schien das von Seiten der Bauernvertreter um Hausammann (svp, TG)
angedrohte Referendum vom Tisch. Die daraufhin verbleibende Differenz bereinigte
der Nationalrat, indem er dem vom Ständerat erfolgreich eingebrachten Antrag Eberle
(svp, TG) diskussionslos zustimmte. In der Schlussabstimmung wurde die Teilrevision im
Ständerat mit 30 zu 10 Stimmen und im Nationalrat mit 108 zu 77 Stimmen bei 10
Enthaltungen verabschiedet. Auf Ablehnung plädierte eine Grossmehrheit der FDP- und
der SVP-Fraktion mit Unterstützung eines Drittels der CVP/EVP-Fraktion, darunter
insbesondere die Walliser Vertreter der CVP. So stimmte auch der CVP-Präsident
Christophe Darbellay (cvp, VS) gegen das revidierte RPG. Grüne, Grünliberale, BDP und
SP standen geschlossen für die Gesetzesrevision ein. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2012
MARLÈNE GERBER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Der Ständerat beugte sich in der Herbstsession 2015 wieder über das Heilmittelgesetz
(HMG). Zunächst stand die Marktexklusivität respektive der Unterlagenschutz zur
Debatte. Mit knapper Mehrheit von 6 zu 5 Stimmen wollte die ständerätliche
Gesundheitskommission bei der vorherigen Fassung der eigenen Kammer bleiben,
sprich keine Marktexklusivität gewähren. Dagegen brachte Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
einen Einzelantrag vor, mit dem er auf die Fassung des Nationalrates einschwenken
wollte. Mit der Zusicherung von Marktexklusivität könne man am besten Anreize
schaffen, damit Arzneimittel für seltene Krankheiten entwickelt würden, gerade weil
solche kommerziell einige Zeit lang nicht interessant seien, argumentierte er. Seitens
der SGK-SR war man jedoch mehrheitlich der Meinung, dass ein Unterlagenschutz
zielführender sei, weil man nicht auf Abschottung und in diesem Sinne auch nicht auf
Verhinderung von Innovation setzen wolle. Pascale Bruderer (sp, AG) sah im Festhalten
aber auch einen Weg, um noch länger über die bestmögliche Lösung diskutieren zu
können. Bundesrat Berset setzte sich ebenfalls für den Unterlagenschutz ein,
schliesslich entsprach dieser auch der vom Bundesrat ursprünglich vorgesehenen
Lösung. Mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte das Plenum diesem Antrag und
damit auch der Kommissionsmehrheit. Eine weitere Differenz zum Nationalrat wurde
bezüglich der Zulassungskriterien aufrechterhalten, wobei es um die erleichterte
Inumlaufbringung von in EU- oder EFTA-Staaten bereits zugelassenen Produkten auf
den schweizerischen Markt ging. Hier verabschiedete die kleine Kammer eine revidierte
Fassung des betreffenden Artikels und schlug damit auch einen Antrag des Bundesrates
aus, die Bestimmung gänzlich fallen zu lassen. Auf die Linie des Nationalrates schwenkte
man hingegen bezüglich der Modalitäten zur Verschreibung von Arzneimitteln ein: Der
Ständerat nahm keine Vorgaben diesbezüglich in das Gesetz auf. Ein Minderheitsantrag
Stöckli (sp, BE), der im Grunde verhindern wollte, dass hierzu 26 kantonale Normen
etabliert würden, und stattdessen den Bund verpflichten wollte, entsprechende
Kriterien aufzustellen, war mit 10 zu 29 Stimmen chancenlos.
Eine leidenschaftliche Debatte entwickelte sich bezüglich der Rezeptpflicht für den
Versandhandel mit Medikamenten, genauer gesagt bezüglich dem Zeitpunkt, wann eine
Versandapotheke das betreffende Rezept zur Kenntnis nehmen muss: Ist eine Vorlage
des Rezepts vor dem Versand der verschreibungspflichtigen Arzneimittel nötig oder
kann auch eine nachträgliche Vorlage des Rezeptes zulässig sein? Die Mehrheit der SGK
wollte die strengere nationalrätliche Fassung unterstützen und eine vorgängige
Rezeptabgabe vorsehen. Anders eine Minderheit Eberle (svp, TG), die die frühere
ständerätliche Version aufrechterhalten wollte, wonach nur in bestimmten Fällen ein
Rezept vorliegen muss. Zwar soll für verschreibungspflichtige Arzneimittel weiterhin in
jedem Fall ein Rezept vorhanden sein, aber rezeptfreie Produkte, hierzu sind auch
diverse Ergänzungsmittel wie Gesundheitsbäder oder Tees zu zählen, sollen keine
Rezepte nötig machen. Eine Rezeptpflicht führe hier nicht nur zu zusätzlichen Kosten,
sondern verhindere auch einen fairen Wettbewerb zwischen Versandapotheken und
herkömmlichen Anbietern. Die Ständekammer teilte mehrheitlich die letztere Position
und hielt mit 29 zu 16 Stimmen an der flexibleren Variante fest und schuf damit
wiederum eine Differenz zum Nationalrat. Ebenso beharrte der Ständerat auf seiner
Haltung in allen Fragen zu Rabattierung und den Modalitäten zur Integrität, Transparenz
und Offenlegung. Diese sollten unbedingt auf alle Heilmittel angewendet werden und
nicht, wie vom Nationalrat beschlossen, lediglich auf verschreibungspflichtige
Arzneimittel. Denn der Missbrauch sei bei den Medizinalprodukten genauso gross,
schätzte Stöckli (sp, BE). Auch in diesem Punkt eröffne ein Festhalten die Möglichkeit,
dieser wichtigen Frage noch einmal vertieft nachzugehen, erklärte Felix Gutzwiller (fdp,
ZH). 
Somit war im Gesamtpaket des Heilmittelgesetzes Vieles noch offen, als der Ständerat
das Projekt an den Nationalrat zurückgab. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die letzte Detailberatung des Heilmittelgesetzes im Ständerat fand in der
Frühjahrssession 2016 statt. Die SGK-SR machte zwar Schritte auf die nationalrätlichen
Beschlüsse zu, jedoch nicht vollumfänglich. Ihr folgte das Ratsplenum mit dem
Einlenken auf die Version der grossen Kammer bezüglich des Unterlagenschutzes von 15
Jahren und bezüglich der Zulassungsformalitäten. Bei den Rezepten und bei den
Rabatten sowie geldwerten Vorteilen war die Kommission zweigeteilt. Bezüglich
Verschreibungspflicht wollte die Mehrheit der Kommission an der eigenen Fassung
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festhalten und keine genaueren Anforderungen an die Rezepte stellen, eine Minderheit
Stöckli (sp, BE) wollte den Patientinnen und Patienten in Übereinstimmung mit dem
Nationalrat ermöglichen, auf Rezepte verzichten zu können. Das Plenum folgte jedoch
der Kommissionsmehrheit und blieb bei der eigenen Version, womit bereits klar wurde,
dass eine Einigungskonferenz nötig werden würde. Die Beschlussfassung bezüglich der
Preisgestaltung war somit nicht mehr alleiniger Knackpunkt in der HMG-Debatte. Eine
gleich zusammengesetzte Minderheit Stöckli wollte auch diesbezüglich dem Nationalrat
folgen, während die SGK-Mehrheit wiederum auf der ständerätlichen Version beharrte
und sich letztlich durchsetzte. Zwar war in der Debatte ein Entgegenkommen, auch
seitens des Bundesrates, zu spüren, bei der Abstimmung lenkte das Ratsplenum jedoch
nicht ein. Mehrheitssprecher Eberle (svp, TG) warnte vor einem Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit, wenn alle Heilmittel in die Norm aufgenommen würden. Dadurch
würde es – seiner Ansicht nach – eher zu Verteuerungen der Produkte kommen als zu
einer Kostenoptimierung. Die «epische» Diskussion (Eberle) führte somit noch nicht zu
einer Einigung. 28

Mit einer Motion wurde von Nationalrätin Humbel (cvp, AG) angeregt, ein
differenziertes Preisfestsetzungssystem für Arzneimittel einzuführen. Diese auf die
Spezialitätenliste anzuwendende Neuerung soll nicht nur Tagestherapiekosten
berücksichtigen, sondern überdies auch Kostenfolgen für das Gesamtsystem abbilden.
Hinzu käme eine systematische Evaluation teurer und innovativer Arzneimittel gegen
Krankheiten mit hoher Prävalenz (Krankheitshäufigkeit). Auf der anderen Seite wird mit
der Motion eine Verschlankung der Modalitäten zur Neuzulassung patentabgelaufener
Heilmittel angestossen. Vier Ziele wurden von der Motionärin gleich mitgeschickt:
Erstens sollten Preisreduktionen folgen, wenn eine Mengenausweitung oder
Indikationserweiterungen stattfinden. Zweitens sollte für innovative Therapien die
Zulassung nur unter Auflagen erteilt werden und so rasch als möglich Evaluationen
dieser neuen Heilmethoden angestossen werden. Als dritte Absicht wollte Humbel
sogenannte „Pay-for-Performance-Modelle“ testen lassen. Das würde heissen, dass die
Finanzierung von Arzneimitteln von deren Heilungserfolg abhängig gemacht würde. Ihre
letzte Vision war eine wettbewerbliche Preisfindung für Medikamente, deren Patent
abgelaufen ist und die ein neuer Zulassungsnehmer in Umlauf bringen will. Hierfür
sollten Zugangshürden abgebaut werden.
Nachdem der Bundesrat bereits im Rahmen einer früheren Interpellation Eberle (svp,
TG; Ip. 16.3428) positive Signale gesendet hatte, stellte er in seiner Antwort zur Motion
Humbel ebenfalls in Aussicht, die Preisfestsetzungsregeln zu überdenken, und empfahl
daher das Geschäft zur Annahme. Er habe den Handlungsbedarf erkannt und suche
nach Verbesserungspotential in allen Bereichen (patentabgelaufene, preisgünstige oder
auch hochpreisige Medikamente). Die Landesregierung blieb jedoch auf dem
Standpunkt, dass „die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage nicht genügend spielen
und eine behördliche Regulierung der Preise weiterhin notwendig ist”. Insofern sei eine
KVG-Revision bereits angedacht worden, die sich prinzipiell jedoch vorerst auf die
Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Therapien beschränke.
Nachdem das Ratsplenum die Motion in der Wintersession 2017 stillschweigend
angenommen hatte, stand der Umsetzung dieser Massnahmen seitens des Nationalrates
nichts mehr im Weg. Offen blieb, welche Aspekte in einer noch auszuarbeitenden
Gesetzesvorlage tatsächlich berücksichtigt würden. Hierzu kann sich auch die
Ständekammer noch äussern. 29

MOTION
DATUM: 15.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Nachdem die Parlamentsdienste Anfang August das Register der Interessenbindungen
der Ratsmitglieder aktualisiert hatten, wurde Kritik an den Verbindungen zwischen
Parlamentsmitgliedern und Krankenkassen laut. Solche bestehen bei 16
Parlamentarierinnen und Parlamentariern, welche meist in Bei- oder Verwaltungsräten
von Krankenkassen sitzen. Zwölf davon sind Mitglieder der für die Krankenversicherung
zuständigen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit SGK ihres jeweiligen
Rates. Es handelt sich dabei um Vertreterinnen und Vertreter der SVP, FDP, CVP und
BDP. Laut eigenen Angaben der Parlamentsmitglieder und Recherchen aus
Journalistenkreisen bewegen sich die Jahresgehälter für die Beirats- und
Verwaltungsratsämter im tiefen bis hohen fünfstelligen Bereich. Linke Stimmen
kritisierten, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter stünden für die Interessen
privater Firmen ein statt für jene ihrer Wählerschaft. Der Einfluss der Kassenlobby im

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2014
FLAVIA CARONI
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Parlament sei ungesund und grenze gar an Korruption. Es sei grundsätzlich sehr
unschön, dass das Parlamentsgesetz die Einsitznahme von Parlamentsmitgliedern in
leitenden Organen der Durchführer der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
erlaube, wurde bemängelt. Schliesslich sei die Einsitznahme in ähnlichen Organen der
ehemaligen Bundesbetriebe wie Post, Ruag und SRG untersagt. Die betreffenden
Parlamentarierinnen und Parlamentarier verteidigten sich, es liege in der Natur des
Milizparlaments, dass jene Personen, welche sich für Gesundheit interessierten, auch
beruflich mit diesem Bereich verbunden seien. Nicht nur die Krankenkassen, auch die
Ärzteschaft, die Spitäler und die Pflegeberufe seien im Parlament vertreten und
brächten wichtige Informationen ein. Im September lehnte das Bundesgericht die
Beschwerden gegen sieben Krankenkassen bezüglich deren Beteiligung am
Abstimmungskampf zur öffentlichen Krankenkasse ab, hielt in seiner Begründung
jedoch unter anderem fest, dass Krankenkassen im Bereich der obligatorischen
Krankenversicherung staatliche Aufgaben wahrnehmen. Damit handeln sie als Organe
der Behörden. Auf dieses Urteil bezieht sich eine Ende September 2014 eingereichte
parlamentarische Initiative Steiert (sp, FR), die im Parlamentsgesetz die Unvereinbarkeit
zwischen Parlamentsmandat und behördlichem Mandat auch für Krankenkassen
festschreiben will. Sollte der Vorstoss am bürgerlichen Parlament scheitern, werde man
notfalls die Lancierung einer Volksinitiative in Betracht ziehen, so Steiert. Für
zusätzliche Verärgerung in linken Kreisen sorgte einen Tag nach der Abstimmung über
die öffentliche Krankenkasse die Wahl der Ständeräte Schwaller (cvp, FR) und Eberle
(svp, TG), beide Mitglied der SGK-SR, in den sechsköpfigen Verwaltungsrat der Groupe
Mutuel. 30

Im März 2017 behandelte der Ständerat als Zweitrat den Entwurf zu den
parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und Rossini (13.477) zur finanziellen
Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien. Wie bereits im Erstrat
war auch im Ständerat vor allem die Frage nach den Prämienverbilligungen für Kinder
aus Haushalten mit unteren oder mittleren Einkommen umstritten. Ein
Minderheitsantrag Dittli (fdp, UR) beabsichtigte, die Kantone in der Vergabe ihrer
Prämienverbilligungen nicht weiter einzuschränken und die Höhe der IPV für Kinder bei
50 Prozent zu belassen. So hatten sich die Kantone in der Vernehmlassung gegen
diesbezügliche Änderung ausgesprochen, zumal sie bezweifelten, dass die Mittel, die
sie bei den IPV der Jugendlichen dank deren Entlastung beim Risikoausgleich sparen
können, genug seien, um diese höheren IPV für Kinder zu finanzieren. So rechnete
Roland Eberle (svp, TG) zum Beispiel für den Kanton Thurgau vor, dass eine solche
Änderung in der Tat deutlich höhere Kosten nach sich ziehen würde. Hans Stöckli (sp,
BE) und Gesundheitsminister Berset wiesen jedoch darauf hin, dass diese Erhöhung der
Prämienverbilligungen für Kinder das „Kernstück“ respektive das „Herz“ der Vorlage
seien und sich durch einen Verzicht darauf im Vergleich zu heute kaum etwas ändern
würde. Zudem hätten die Kantone freie Hand bei der Abgrenzung von „unteren und
mittleren Einkommen“. Ganz knapp, mit 22 zu 21 Stimmen (0 Enthaltungen), sprach sich
der Ständerat für eine solche Entlastung der Eltern aus. Nachdem die kleine Kammer
auch bei den übrigen Artikeln keine Differenzen zum Nationalrat geschaffen hatte und
die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 27 zu 9 Stimmen (8 Enthaltungen) deutlich
annahm, war die Vorlage bereit für die Schlussabstimmungen. Dabei blieben
Überraschungen aus, der Nationalrat stimmte diesen Änderungen des KVG mit 192 zu 4
Stimmen (1 Enthaltung) und der Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen (7 Enthaltungen) zu. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Le peuple s'est prononcé le 28 février 2016 sur l'initiative de mise en oeuvre. Le renvoi
des étrangers criminels avait été accepté en votation populaire en 2010. En raison de
contradictions avec les textes de loi internationaux, notamment les bilatérales et la
convention européenne des droits de l'Homme, le parlement avait proposé une mise en
oeuvre qui différait quelque peu du texte proposé par le parti agrarien. Celui-ci, fâché
par le non-respect littéral du texte, a lancé l'initiative dite "de mise en oeuvre", qui
proposait, en addition à la version de 2010, un catalogue d'effractions menant à
l'automaticité du renvoi. Cette liste, qui va du meurtre au viol, en passant par le
cambriolage ou la fraude aux assurances sociales, est en outre complétée par un
certain nombre de délits mineurs (infractions au code de la route, lésions corporelles
légères, par exemple) pouvant également conduire à l'expulsion en cas de récidive.
La campagne a été marquée par une mobilisation hors du commun, notamment du côté

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2016
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de la société civile. En décembre 2015, trois comités distincts se déclaraient pour le
non: les partis bourgeois, secondés par les milieux économiques, une alliance des partis
de gauche, du parti écologistes ainsi que des syndicats, ainsi qu'un groupe d'ONG. Les
premiers sondages annonçaient un taux de 66% de oui. En décembre, 40 des 46
conseillers aux Etats ont lancé un appel contre l'initiative, les six non-signataires étant 5
conseillers UDC et l'indépendant Thomas Minder. Les milieux économiques, à
l'exception de l'USAM se sont engagés pour le non, economiesuisse annonçant toutefois
ne pas vouloir engager de moyens financiers dans la campagne. Au fur et à mesure que
le jour de la votation approchait, de plus en plus de milieux ont pris position
publiquement contre l'initiative: certains milieux religieux, un groupement de 180
professeur.e.s de droit, ainsi qu'un groupe de personnalités appelé "appel urgent
contre l'initiative inhumaine de l'UDC". Les gouvernements cantonaux de Zurich,
Soleure, Argovie, Bâle-ville et Berne ont également pris position contre l'initiative.
Les affiches de l'UDC reprenaient leur fameux mouton noir, chassé à coup de pied par
un mouton blanc, sis sur une surface rouge à croix blanche. Il a d'ailleurs été reproché
aux trois comités initiaux de s'être approprié les codes graphiques de l'union
démocratique du centre, sur leurs affiches représentant une botte militaire écrasant le
palais fédéral ou encore une boule de démolition tombant sur l'allégorie Helvetia. Ces
affiches ont plus tard dans la campagne laissé la place à celle de l'appel urgent, mettant
en scène un "non" géant en lettres noires, dans les trois langues.
Si l'UDC s'est retrouvée dans cette campagne seule contre tous, elle a dû également
faire face à des dissidences au sein de ses propres rangs. En effet, le conseiller national
zurichois Hans-Ueli Vogt a déclaré que l'initiative devait protéger les étranger.e.s issus
de la deuxième génération de l'automaticité des renvois. Il a été soutenu par les
sénateurs Roland Eberle, Alex Kuprecht et Hannes Germann, mais fortement critiqué
par la direction du parti, notamment Christoph Blocher. Il faut d'ailleurs signaler qu'une
augmentation importante des demandes de naturalisation a été observée durant la
campagne.
La nature du débat sur la mise en oeuvre a quelque peu différé de celle de l'initiative de
2010, en centrant le débat sur les droits de l'Homme ainsi que le respect des valeurs
suisses et de l'Etat de droit. La mobilisation de la société civile plus importante qu'en
2010 peut expliquer cet état de fait. L'UDC s'est quant à elle cantonnée à ses arguments
phares, à savoir la sécurité nationale et la primauté du droit suisse sur le droit étranger.
Le catalogue des délits proposé par l'union du centre a d'ailleurs été largement utilisé
par les opposants à l'initiative, afin de démontrer le caractère de bagatelle de certains
délits menant à une expulsion.
A l'issue de la campagne, le non l'a emporté dans les urnes à 58.9% contre 41.1% de oui.
Seuls trois cantons et trois demi-cantons se sont prononcés en faveur de l'initiative, à
savoir Uri, Schwyz, le Tessin, ainsi qu'Obwald, Nidwald et Appenzell Rhodes Intérieures.
L'analyse VOX de la votation met en lumière la plus importante participation depuis la
question de l'entrée dans l'espace économique européen en 1992. Une forte
mobilisation des milieux de gauche ainsi que des jeunes expliquent cette différence de
participation par rapport aux autres votations.
Les choix de votes sont fortement influencés par les appartenances politiques, la
grande majorité des votants ayant un parti préféré en ont suivi les mots d'ordre. Si le
PLR et le PDC avaient en 2010 fortement plébiscité l'initiative de base, ils en ont très
fortement rejeté la proposition de mise en oeuvre six ans après. Un net conflit entre
ouverture et traditions marque les choix de vote, les partisans d'une Suisse ouverte sur
le reste du monde ayant massivement rejeté l'initiative. De plus, le non augmente avec
le niveau de formation des votants, mais pas en fonction de l'âge. Les arguments qui
ont influencé le choix des votants sont, parmi les partisans du non, les mêmes que ceux
présentés par les comités d'opposition: l'initiative a été jugée trop extrême et
disproportionnée, les aspects juridiques de non-respect des Droits de l'Homme ainsi
que le court-circuitage du système judiciaire classique ont fortement pesé dans la
balance, de même que la menace que l'initiative faisait planer sur les étrangers bien
intégrés et les secondos. Chez les personnes favorables à la mise en oeuvre selon la
proposition de l'UDC, les arguments principaux étaient le renvoi conséquent des
étrangers criminels ainsi que l'importance de l'ordre et de la sécurité.
L'analyse APS des encarts publicitaires publiés dans les journaux témoigne également
de l'importance de la mobilisation pour deux des objets proposés en votation populaire
le 28 février. En effet, plus de 400 encarts ont été publiés pour l'initiative de mise en
oeuvre, 592 pour le tunnel du Gothard, contre 114 pour la spéculation sur les matières
premières et seulement 24 pour l'initiative "contre la pénalisation du mariage".
Concernant l'initiative de mise en oeuvre, 47% des encarts provenaient des partisans
de l'initiative, et 51% de ses opposants, et 2% étaient de nature neutre, quand elles
annonçaient un débat public, par exemple. Le contenu des encarts reprend les
principaux arguments de la campagne, à savoir l'importance du renvoi effectif des
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étrangers, statistiques à l'appui, ainsi que l'ordre et la sécurité pour les partisans et le
caractère de violation des droits de l'Homme pour les opposants. De plus, de
nombreuses personnalités se sont prononcées en leur nom propre contre l'initiative.

Votation populaire du 28 février 2016

Participation: 63.1%
Oui: 1 375 057 (41.1%) / cantons 3 3/2
Non: 1 966 989 (58.9%) / cantons 17 3/2

Mots d'ordre
- oui: UDC
- non: PS, Les Verts, PLR, PDC, succèssuisse, économiesuisse, Industrie- und
Handelskammer Zentralschweiz, Operation Libero, gouvernements des cantons de
Zurich, Soleure, Bâle-Ville, Argovie et Berne 32

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mitte Oktober gab Bundesrat Ogi seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt. Die
Bundesversammlung wählte im Dezember den SVP-Berner Ständerat Samuel Schmid zu
dessen Nachfolger und verwies die offiziellen SVP-Kandidierenden Eberle (TG) und
Fuhrer (ZH) auf die Ränge. 33

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit den Behauptungen, die „Dunkelkammer Ständerat“ werde immer linker und
„europhiler“ und die „Heimatmüdigkeit“ in der kleinen Kammer könne nur gestoppt
werden, wenn mehr SVP-Kandidierende in den Ständerat gewählt würden, gelang es der
Volkspartei nicht nur, den eigentlich kantonal ausgetragenen Ständeratswahlen
nationale Bedeutung und Medienaufmerksamkeit zu verleihen, sondern sie verabreichte
ihnen auch einen gehörigen Schuss Themenzentriertheit: Erst mit der Wahl von SVP-
Personal – so die zugrunde liegende Idee – würde der Ständerat wieder für Schweizer
Werte, also gegen Migration und EU, einstehen. Das Vorhaben, das in den Medien unter
dem Titel „Sturm aufs Stöckli“ Niederschlag fand, muss im Nachhinein allerdings als
gescheitert betrachtet werden. Zwar trat die SVP mit Ausnahme von lediglich sechs
Ständen (OW, NW, AR, AI, TI und GE) in allen Kantonen mit teilweise namhaften und
landesweit bekannten Personen zu den Wahlen in die kleine Kammer an und war damit
auch für die zahlreichen nötigen zweiten Umgänge mitverantwortlich. Letztlich musste
sie im Vergleich zu 2007 per Saldo aber sogar zwei Sitzverluste verkraften und sitzt
lediglich noch mit fünf Vertretern im Ständerat. Einer ihrer Sitze war bereits während
der vorangehenden Legislatur mit der Abspaltung der BDP verloren gegangen. Zwar
vermochte die Partei bei den Ersatzwahlen für Bundesrätin Sommaruga im Frühling des
Berichtsjahrs mit Adrian Amstutz kurzfristig das zweite Berner Mandat zu besetzen,
nach wenigen Monaten in der kleinen Kammer musste dieser dann aber Hans Stöckli
(sp) Platz machen. Weitere Sitzverluste erlitt die SVP in den Kantonen Graubünden und
Aargau. In Graubünden war die SVP aufgrund der dortigen Stärke der BDP nach dem
Rücktritt von Christoffel Brändli (svp) gar nicht erst angetreten und im Kanton Aargau
scheiterte die angestrebte Rochade zwischen dem ehemaligen Nationalrat
Giezendanner und dem ehemaligen Ständerat Reimann. Hier verlor die Volkspartei den
Ständeratssitz an die SP (Bruderer). Einen Sitz gewinnen konnte die SVP im Kanton
Schwyz, wo neu beide Kantonsvertreter der Volkspartei angehören. Alex Kuprecht
wurde im ersten Wahlgang bestätigt und der für den zweiten Wahlgang nach seinem
eigentlichen Rücktritt als Nationalrat reaktivierte Peter Föhn konnte den Sitz der CVP
erobern. Die Angriffe in den weiteren Kantonen (ZH, LU, UR, ZG, FR, SO, BS, BL, SG, VD,
VS, NE und JU), die mit bekannten Namen geführt wurden (z.B. Blocher, ZH, Baader, BL,
Rime, FR, Brunner, SG, Parmelin, VD oder Freysinger, VS) führten zwar zu zweiten
Wahlgängen, waren aber letztlich alle erfolglos. Verteidigen konnte die SVP ihre Sitze in
jenen Kantonen, in denen eher als konziliant geltende Persönlichkeiten ihre Sitze
verteidigten (Jenny in GL, Germann in SH, Roland Eberle neu in TG). 34

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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Auch bei den Wahlen in den Ständerat musste die FDP Verluste hinnehmen. Mit neu elf
Mandaten in der kleinen Kammer musste der Freisinn zwar im Vergleich zu 2007 per
Saldo lediglich einen Sitzverlust verkraften. Dies bedeutete aber erstens ein Rekordtief
und zweitens gleich viele Sitze wie die SP, die zusammen mit der FDP neu die
zweitstärkste Kraft in der kleinen Kammer stellt. Verteidigen konnte der Freisinn seine
Ständeratssitze in den Kantonen Zürich (Gutzwiller), Luzern (Theiler), Obwalden (Hess),
Glarus (Freitag), Appenzell Ausserrhoden (Altherr), Aargau (Egerszegi) und Neuenburg
(Comte). Neu in den Ständerat zogen – den freisinnigen Sitz in ihrem jeweiligen Kanton
verteidigend – Karin Keller-Sutter (SG), die trotz einer gegen sie gerichteten Kampagne
der Weltwoche einen grossen Erfolg feierte, Joachim Eder (ZG) und – wenn auch nur
äusserst knapp mit 763 Stimmen Vorsprung – Fabio Abate (TI). Im Kanton Graubünden
konnte zudem der Sitz der nicht mehr angetretenen SVP erobert werden (Martin
Schmid). Historische Niederlagen musste die FDP hingegen in den Kantonen Solothurn
und Schaffhausen hinnehmen. In beiden Kantonen konnte der Ständeratssitz, den man
in Solothurn seit 163 Jahren inne gehabt hatte, nicht gehalten werden. Mit dem Verlust
in Schaffhausen war der dortige Freisinn erstmals seit 1848 nicht mehr in Bern
vertreten. Keine Chance auf einen Sitzgewinn hatten die Freisinnigen Kandidierenden
schliesslich in den Kantonen Bern (weder im Frühjahr für die Ersatzwahl von
Bundesrätin Sommaruga noch im Herbst), Schwyz, Freiburg, Basel-Stadt, Thurgau,
Waadt, Wallis, Genf und Jura. 35

WAHLEN
DATUM: 07.12.2011
MARC BÜHLMANN

Ein weiteres wichtiges Ziel der SVP wurde im Wahljahr ebenfalls verpasst: Der Partei
blieb ein zweiter Bundesratssitz, auf den sie aus einer arithmetisch begründeten
Konkordanz Anspruch erhob, bei den Bundesratswahlen verwehrt. Dies war auf
unterschiedliche Gründe zurückzuführen. Erstens nahm ihre Niederlage bei den
National- und Ständeratswahlen der SVP einigen Wind aus den Segeln. Zweitens machte
die Partei bei der Auswahl ihrer Bundesratsanwärter eine überaus schlechte Figur. Sie
brauchte sehr lange, bis sie endlich ein Zweierticket bestehend aus Jean-François Rime
(FR) und Bruno Zuppiger (ZH) bekannt gab. Zuvor war lange gerätselt worden, ob die
Volkspartei ein politisches Schwergewicht (Amstutz, Baader, Brunner, Eberle, Spuhler)
auf den Schild heben würde. Als unprofessionell wurde die Kandididatenkür dann
schliesslich nicht nur aufgrund der langen Vorlaufzeit bezeichnet, sondern auch weil
Zuppiger aufgrund eines Vorwurfs, bei einer Erbschaft unrechtmässig Geld abgezweigt
zu haben, seine Kandidatur zurückziehen musste. Anscheinend hatte die SVP-Spitze
davon gewusst, aber trotzdem an Zuppiger festgehalten. In einer Nacht- und
Nebelaktion wurde Hansjörg Walter für Zuppiger nachnominiert. Der Partei wurde
vorgeworfen, es versäumt zu haben, die nötigen Kandidaten für den eindringlich
geforderten zweiten Bunderatssitz aufzubauen. Drittens erwies sich bei den
Bundesratswahlen ein Umstand als zentral, der sich auch bei kantonalen
Regierungswahlen und bei den Ständeratswahlen deutlich gezeigt hatte: Die
Oppositionspartei hat keine verlässlichen Partner mehr. Für ihren Kandidaten stimmte
ausser beim Angriff auf den Sitz von Bundesrätin Widmer-Schlumpf praktisch nur die
geschlossene SVP-Fraktion. Bei der Wahl der BDP-Bundesrätin erhielt Rime 41 Stimmen
und Walter, der schon vor den Wahlen angekündigte hatte, nur für dieses Manöver zur
Verfügung zu stehen, 63 Stimmen. Bei der Bestätigung des Sitzes von Didier Burkhalter
erhielt Jean-François Rime 24 Stimmen, bei Simonetta Sommaruga 61 Stimmen, bei
Johann Schneider-Ammann 64 Stimmen. Bei der Ersatzwahl für Micheline Calmy-Rey
entfielen noch 59 Voten auf den SVP-Kandidaten. 36

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative und die Forderungen der SVP in der
Asylpolitik sowie hinsichtlich des Völkerrechts (fremde Richter) wurden in den Medien
als neue, in ihrer Schärfe aussergewöhnliche und zunehmende Radikalität der SVP
beschrieben. Die radikalen Forderungen weckten vor allem auch Kritik der anderen
Parteien, die an der Regierungsfähigkeit der Volkspartei zweifelten. Die Radikalität
schade letztlich dem Anspruch der SVP auf einen zweiten Bundesratssitz, so die Kritik
nicht nur der Linken, sondern auch der CVP und der BDP. Auch einzelne FDP-Vertreter
distanzierten sich immer vehementer von der SVP und sprachen sich laut gegen
mögliche Listenverbindungen für die Wahlen 2015 aus. Die zunehmende Radikalisierung
wurde mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative erklärt: Die SVP habe nicht
mit einem Ja gerechnet, nun aber bemerkt, dass man mit radikalen Ideen mehr
Wählerstimmen gewinnen könne als angenommen. Um bei den Wahlen 2015 noch
einmal zulegen zu können, stellte die Volkspartei deshalb immer weiterreichende
Forderungen auf. CVP-Präsident Christophe Darbellay verglich die Volkspartei mit
kleinen Kindern, die immer mehr wollten, sobald sie etwas bekämen. Die Wählerschaft
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müsse 2015 Stopp sagen und dieser destruktiven Politik Einhalt gebieten. BDP-
Parteichef Martin Landolt warf der SVP grässlichen Populismus und eine braune
Tendenz vor. Auch SP-Präsident Christian Levrat unterstellte der SVP faschistoide
Tendenzen. Die Nazi-Vorwürfe wurden allerdings von verschiedener Seite als
kontraproduktiv und falsch verurteilt. 
Mitte August schaltete sich alt-Bundesrat Adolf Ogi mit einem Interview in der
Sonntagspresse in die Diskussion ein. Er sprach von einem Weckruf, den es brauche,
um die „Allmachtsfantasien“ von Christoph Blocher zu stoppen. Ogi sprach auch davon,
dass sich viele in der Partei an der neuen, „zerstörerischen“ und kompromisslosen
Politik stiessen, sich aber nicht getrauten, dies öffentlich zu machen. Ogi bleibe in der
SVP, auch um an seine Parteikollegen zu appellieren, diesem Irrweg ein Ende zu
bereiten. Die Aussagen Ogis weckten einige Reaktionen. Parteipräsident Toni Brunner
wies auf die bestehenden Differenzen zwischen Ogi und seiner Partei in der
Aussenpolitik hin. Gegen "fremde Richter" und die Forderung, Volksinitiativen richtig
umzusetzen, hätte Ogi aber bestimmt nichts einzuwenden. Die von Ogi als mögliche
parteiinterne Kritiker bezeichneten Personen – etwa Albert Rösti (BE), Hannes Germann
(SH) oder Roland Eberle (TG) – gaben an, hinter den Initiativprojekten der SVP zu
stehen. Zudem sollten solche Fragen parteiintern und nicht via Medien gelöst werden.
Ogi selber gab zu Protokoll, dass er auf seinen Aufruf nur positive Reaktionen aus dem
In- und Ausland erhalten habe. Sein Weckruf würde Wirkung zeigen, so der alt-
Bundesrat, wenn nicht heute, dann morgen. 37
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